
 

 

Ordentliche Gemeindeversammlung 
Mittwoch, 3. Dezember 2025, 20.00 Uhr, Mehrzweckhalle Seedorf 
 
TRAKTANDEN 

 
1. Budget 2026 – Genehmigung / Informationen zum Finanzplan  

2026 – 2030 
 

2. Bestattungs- und Friedhofreglement – Teilrevision 
 

3. Elemoosstrasse – Sanierung der Strasse und Erstellen von hindernisfreien Bushalte-
stellen sowie eines Trottoirs in Frienisberg – Genehmigung Verpflichtungskredit 
 

4. Ehemaliges Lehrerwohnhaus Wiler – Sanierung Dachwohnung - Kreditabrechnung 
 

5. Glasfasernetz – Integration in die Evolon AG 
 

6. Reglement über die Spezialfinanzierung Wärmeversorgung Seedorf – Ergänzung mit Ar-
tikel 17a 

 
7. Lobsigen Parzelle 1355 – Kauf – Genehmigung Finanzanlage 
 

8. Verabschiedungen 
 

9. Mitteilungen des Gemeinderates 
 

10. Verschiedenes 
 

 
Das Budget 2026, das Bestattungs- und Friedhofreglement sowie das Reglement über die Spezial-
finanzierung Wärmeversorgung Seedorf liegen 30 Tage vor der Gemeindeversammlung in der Ge-
meindeschreiberei öffentlich zur Einsichtnahme auf.  
 
Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse sind innert 30 Tagen nach der Versammlung schrift-
lich und begründet beim Regierungsstatthalteramt Seeland einzureichen (Art. 67a Verwaltungs-
rechtspflegegesetz VRPG). Die Verletzung von Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften ist sofort 
zu beanstanden (Art. 49a Gemeindegesetz GG; Rügepflicht). Wer rechtzeitige Rügen pflichtwidrig 
unterlassen hat, kann gegen Wahlen und Beschlüsse nachträglich nicht mehr Beschwerde führen.  
 
Die stimmberechtigten Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger werden zu dieser Versammlung 
freundlich eingeladen. 
 
3267 Seedorf, 16.10.2025 
 
Der Gemeinderat 
 

 
Geht zur Publikation im Amtsanzeiger von Aarberg 
Nr. 45 vom 07.11.2025 
Nr. 48 vom 28.11.2025 
 
Besten Dank 
 



 

 

Gemeindeschreiberei Seedorf 
Katrin Meister 


